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20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 

   

 

 

 

 Änderungsantrag 
11.01.2023 

HHA 

Fraktion der Freien Demokraten 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024) in       
der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/9640 zu Drucksache 20/9251 

  
 
        
Inhalt des Antrags: Flächendeckende Ausstattung mit Tasern 
 
Einzelplan  03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  03 81   Bezeichnung Polizeibehörden 

Produktnummer  005 Bezeichnung neu Ausstattung und Technik 
 
 

Veränderungen in Euro 2023 
von um auf 

Produkterfolgsplan    
Nr. Bezeichnung    

7 Summe Erträge 
14.611.300       14.611.300 

14 Summe Aufwendungen 359.695.200       359.695.200 

                              

                              

 
 

Liquidität    

Einnahmen 
9.815.800       9.815.800 

Ausgaben 347.984.500 500.000 348.484.500 
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Veränderungen in Euro 2024 
 von um auf 

Produkterfolgsplan    

Nr. Bezeichnung 
   

7 Summe Erträge 16.922.600       16.922.600 

14 Summe Aufwendungen 379.953.100       379.953.100 

            
                  

            
                  

 
 

Liquidität    

Einnahmen 
15.058.700       15.058.700 

Ausgaben 364.831.200 500.000 365.331.200 

 
Weitere Änderungsbedarfe (Verpflichtungsermächtigungen, Stellen, Kennzahlen etc.) 
 
Bei den Aufwendungen ist die AfA entsprechend anzupassen. 
 
Inhaltliche Erläuterung/Begründung des Änderungsantrags 
 
Die Hessische Polizei braucht eine moderne Ausstattung. Bisher gibt es in Hessen keine flächendeckende Ausstattung mit 
Tasern, obwohl es ein milderes Mittel gegenüber dem Einsatz der Schusswaffe darstellt und in 70-80 % der Fälle die 
Androhung ausreicht. Wir wollen eine flächendeckende Ausstattung (je Streifenbesatzung mind. ein Taser), weil dadurch 
eine verhältnismäßigere Ausübung unmittelbaren Zwangs durch die Polizei sichergestellt wird. Dies erfordert weitere 
Ausbildungs-, Organisations- und Beschaffungsmaßnahmen sowie eine Änderung der Dienstvorschriften. Bei einem Taser 
Einsatz soll die Anwesenheit von nur noch zwei Polizeivollzugsbeamten vor Ort beim Einsatz von DEIG erforderlich sein. 
Derzeit sind es vier Polizeivollzugsbeamte.  Dies macht den Einsatz nicht praktikabel und lebensfremd. Die Einführung soll 
stufenweise bis zum Jahr 2032 erfolgen. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Wiesbaden, 11.01.2023 
 
Für die Fraktion 
der Freien Demokraten 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
René Rock 
 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 


